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A. Einleitung

I. Anlass und Zweck der Untersuchung

Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess gilt als Meilenstein auf dem 
Weg des modernen Völkerrechts, als „Geburtsstunde“ des Völkerstrafrechts1 wie 
auch der internationalen Strafjustiz2. Die fundamentale Bedeutung des Prozesses 
nicht nur als rechtshistorisch relevantes Phänomen, sondern als Wegbereiter der 
gegenwärtigen Völkerrechtsprechung3 schlechthin steht im Wesentlichen außer 
Frage. Auch in der sowjetischen4 wie russischen5 Rezeptionsgeschichte des Pro-
zesses ist und war dieser Befund stets von breitem Konsens getragen. 

 1 Die Metapher von der „Sternstunde des Völkerstrafrechts“ findet Verwendung etwa bei 
von Arnauld, Völkerrecht, Rdnr. 1280; Ahlbrecht, Strafgerichtsbarkeit, S. 143; Gärditz, in: 
Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. XI: Internationale Bezüge, § 245 
Rdnr. 3; Trappe, in: Fritz/Sachse/Wolrum (Hrsg.), Nationen und ihre Selbstbilder, S. 193 (202).
 2 Safferling, Internationales Strafrecht, § 4 Rdnr. 36. 
 3 Für die aktuelle Bedeutung des IMT-Statuts in der Spruchpraxis des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte siehe beispielsweise EGMR, Beschwerde Nr. 36376/04, Urt. v. 
17. Mai 2010, Rdnr. 117 (The Charter of the IMT Nuremberg) und Rdnrn. 118–119 (Judgment 
of the IMT Nuremberg) – Kononov v. Latvia; Beschwerden Nr. 55508/07 und 29520/09, Urt. v. 
21. Okt. 2013, Rdnrn. 76–77 (Abschn. II – Relevant International Law and Practice, Unter-
abschnitt C – Charter of the International Militrary Tribunal) und Rdnrn. 109–110 (Parties 
Applications – The Russian Government), Rdnr. 116 (Parties Applications – The applicants) –  
Janowiec and others v. Russia; Beschwerden Nr. 34356/06 and 40528/06, Urt. v. 14. Jan. 2014, 
Rdnr. 82 – Jones and others v. the United Kingdom. Vgl. auch die Spruchpraxis des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien (engl. International Criminal Tribunal 
for the former Yugoslavia, ICTY), Urt. v. 10. Dez. 1998, Rdrn. 137, 140, 155, 168, 217 u. a. – 
Prosecutor v. Anto Furund’ija.
 4 Vgl. für die Bewertung des Verfahrens als wegbereitend stellvertretend für eine Viel-
zahl von während der Sowjetära erschienenen wissenschaftlichen Beiträgen Romaškin, 
Meždunarodnaja žizn’ 1969, No 5, S. 31–37; Poltorak, Sovetskaja justicija 1969, No 5, S. 8–10;  
Poltorak, Sovetskoe gosudarstvo i pravo 1975, No 5, S. 77–85; Aleksandrov, Pravovedenie 1977, 
No 1, S. 103–105; Raginskij, Sovetskaja justicija 1976, No 19, S. 28–30; Raginskij,  Čelovek i 
zakon 1985, No 5, S. 85–113; Ledjach, Sovetskoe gosudarstvo i pravo 1986, No 1, S. 55–63,  
hier insb. S. 57; Pustogarov, Meždunarodnaja žizn’ 1986, No 7, S. 64–73, insb. S. 72 f.; Talankina,  
Sovetskoe gosudarstvo i pravo 1987, No 3, S. 134–136.
 5 So stellten A. Ch. Abašidze und A. M. Solncev in einem gemeinsam vorgelegten Bei-
trag aus dem Jahr 2006 fest, dass das Statut des IMT den „Grundstein für die Formierung der  
internationalen Strafjustiz gelegt“ hat, Ü. d. Verf., Abašidze/Solncev, Meždunarodnoe pravo:  
International Law 27 (2006), S.  72–87, hier 77; für die engl. Fassung des Beitrags unter 
dem Titel „Nuremberg Trial and progressive development of international law“ siehe ebd.,  
S. 88–101. Im Jahr 2007 attestierte Trizkoz dem Nürnberger Prozess einen maßgeblichen Ein-
fluss auf die völkerrechtliche Praxis und die Entwicklung des modernen Völkerrechts und 
seiner Teilbereiche, siehe Trizkoz, Žurnal Rossijskogo Prava 2007, No 1, S. 141–151, hier 142; 
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Dem Anteil der Sowjetunion am Vorbereitungs- und Durchführungsstadium 
des Prozesses hingegen wird im westlichen Sprach- und Wissenschaftsraum eine 
weitaus weniger günstige Beurteilung zuteil. Nicht selten münden entsprechende 
Darstellungen in die Bewertung ein, der von sowjetischer Seite auf den Prozess 
genommene Einfluss erscheine geeignet, das sonst weitgehend uneingeschränkt 
positive Vermächtnis des Prozesses mit dem Keim der Schuld zu infizieren und 
die hehren Motive so insgesamt in Misskredit zu bringen.6 Anders als diese häu-
fig anzutreffende Konnotation des sowjetischen Prozessbeitrags vermuten lässt, 
ist eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Einfluss der UdSSR auf die Pro-
zessidee sowie die Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens bislang indes 
kaum ernsthaft unternommen worden.7 Das unterentwickelte Erkenntnisinteresse 
mag auch und vermutlich sogar vor allem dem durch administrative und sprach-
liche Barrieren erschwerten Zugang zu den maßgeblichen historischen Quellen 
geschuldet sein. Es dürfte daneben jedoch auch begründet liegen in der hierarchi-
sierenden Wirkung des in der westlichen Wissenschaftsgemeinschaft dominan-
ten Narrativs zur Rollenverteilung unter den Nürnberger Signatarstaaten, in des-
sen Zentrum die Verdienste der Vereinigten Staaten, insbesondere die Leistungen 
des US-Hauptanklägers Robert H.  Jackson, verortet werden. Den sowjetischen 
Prozessteilnehmern bleibt in dieser Perspektive kaum mehr als die Rolle des un-
nachgiebigen, starren Apparatschiks vorbehalten, der aufgrund seiner immerwäh-
renden Pflicht zur Abstimmung mit Moskau mehr als ängstlicher Statist denn als 
souveräner Akteur in Erscheinung tritt.8 Dass derartigen Rollenzuweisungen häu-

vgl. auch Naumov, Rossijskaja Justicija 2006, No 9, S. 68–40, ders., Rossijskaja Justicija 2006, 
No 10 (Fortsetzung), S. 53–57; Glotova, Meždunarodnoe pravo: International Law 27 (2006), 
S. 140–151, für die engl. Fassung, ebd., S. 152–161; Maleev, ebd., S. 191–220, engl. Fassung 
ebd., S. 220–248; Sucharev, Žurnal Rossijskogo Prava 2007, No1, S. 87–94.
 6 Vgl. etwa Bazyler, der zwar einerseits die aktive Rolle der sowjetischen Vertretung wäh-
rend der Ausarbeitung der Normen des IMT-Statuts und der Einführung von Beweismaterial 
in das Verfahren anerkennt, diese positive Würdigung jedoch sogleich durch die Bewertung 
relativiert, die Autorität des IMT habe durch die die Sowjetführung selbst treffende schuld-
hafte Verstrickung eine grundlegende Delegitimierung erfahren, siehe Bazyler, in: Regin bogin/ 
Safferling (Hrsg.), Nuremberg Trials, S. 45–52, hier 50 f.; ähnlich Goda, Tales from Spandau, 
S. 34.
 7 Georg Ginsburgs legte in den 1990er Jahren – allerdings ohne Auswertung der archiva-
lischen Quellenlage – diverse Untersuchungen zum sowjetischen Einfluss auf den Nürnber-
ger Prozess vor, siehe Ginsburgs/Kudriavtsev (Hrsg.), Nuremberg Trial (1990); Ginsburgs, 
RCEEL 21 (1995), S.  1–40; ders., Moscow’s Road (1996). 2008 widmete die amerikani-
sche Historikerin Francine Hirsch dem sowjetischen Beitrag immerhin einen in Aufsatzform 
veröffentlichten Beitrag, siehe Hirsch, AHR 113 (2008), S. 701–730. Dem Beitrag Bazylers 
(Fn. 6) schließlich liegen im Wesentlichen veröffentlichte Sekundärquellen, insbesondere die 
Studien Ginsburgs zugrunde; eine Berücksichtigung des mittlerweile freigegebenen archiva-
lischen Bestandes erfolgt demgegenüber nicht.
 8 Siehe etwa Klaus Kastner, Völker, S. 21, nach dessen Bewertung sich die Vereinigten 
Staaten „schon frühzeitig [zum, d. Verf.] Initiator und Motor eines solchen Tribunals“ ent-
wickelten und der den Verdiensten Jacksons bei der Vorbereitung des Prozesses einen eigenen 
Abschnitt mit dem Titel „Die Vorbereitung des Prozesses. Ein Meisterstück des US-Anklä-
gers Jackson“ widmet (ebd., S. 23–36). Die sowjetische Seite findet im selben Beitrag ledig-
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fig eine schematisierende Wahrnehmung zugrunde liegt, in der die tatsächlichen 
Beiträge nur verzerrt oder unvollständig abgebildet sind, belegt bereits ein Blick 
auf das seit vielen Jahren allseits zugängliche Quellenmaterial. So lässt sich bei-
spielsweise anhand der im sog. Jackson Report9 wiedergegebenen Materialien zur 
Genese des IMT-Statuts eine in den meisten Fällen offene und konsensorientierte 
Verhandlungskultur auf Seiten der sowjetischen Delegationsvertreter nachweisen. 

Nicht minder unterkomplex stellt sich die unkritische Schilderung des sowje-
tischen Beitrags zum Nürnberger Tribunal mitunter dar, legt man die in der rus-
sischsprachigen Literatur bis in die Gegenwart weit verbreitete Bewertung der 
Rolle der Sowjetunion im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess zugrunde. 
Ausgangspunkt derartiger Darstellungen ist nicht selten die – zutreffende – Fest-
stellung, dass die Idee der Einrichtung eines internationalen Tribunals zur Be-
strafung von Hauptkriegsverbrechern erstmals von sowjetischer Seite im Oktober 
1942 öffentlich formuliert worden ist. Auch der umfangreiche Beitrag der sowje-
tischen Beweissammlungskommission zum Beweismittelfundus der Nürnberger 
Anklage sowie die Auftritte des sowjetischen Hauptanklägers Roman Rudenko 
finden in diesem Zusammenhang für gewöhnlich lobende Erwähnung.10 Insbeson-
dere eine kritische Auseinandersetzung mit der Person Rudenkos hat in der russi-
schen wissenschaftlichen Debatte bislang nicht stattgefunden. Vielen gilt der so-
wjetische Hauptankläger vielmehr weiterhin als strahlender Bannerträger eines 
von sowjetischer Seite glorreich errungenen Prozesserfolges11, dessen überlegene 

lich im Zusammenhang mit negativer Einflussnahme Erwähnung. So stellt Kastner fest, dass 
Stalin die sowjetischen Schauprozesse, die „heutzutage einhellig als das brutale Handeln 
eines Diktators gewertet“ werden, „in gewissem Sinne durchaus als ‚Muster‘ für den Nürnber-
ger Hauptkriegsverbrecherprozess ansah“, siehe Kastner, ebd., S. 10; zu einem ähnlich lauten-
den Befund auch Henry T. King Jr., in: Griech-Polelle (Hrsg.), Nuremberg, S. 7–11, hier S. 7: 
„Under the leadership of Robert Jackson we had the vision of a better world, and we moved 
through Nuremberg to achieve it. It wasn’t easy, because there were those, inclusing Winston 
Churchill und Joseph Stalin, who wanted to avoid trial and expedite matters through summary 
executions“; vgl. ferner King, ebd., S. 10: „In sum, what Jackson wished to convey through his 
opening statement was that Nuremberg was to mark the beginning of a new era in human his-
tory, and indeed, he was the architect of Nuremberg and this was his vision, which is as valid 
today as it was 60 years ago.“
 9 Report of Robert H. Jackson, United States Representative to the International Confer-
ence on Military Trials, London, 1945 (im Folgenden: Jackson Report).
 10 Vgl. Davydov, in: Švecova/Sucharev/Minakov/Naumov/Ponomarev/Timofeev/Chlestov 
(Hrsg.), Uroki Njurnberga, S. 86–92; Čeremnych, in: Švecova/Sucharev/Minakov/Naumov/
Ponomarev/Timofeev/Chlestov (Hrsg.), Uroki Njurnberga, S. 139 (141); Naumov, Rossijskaja 
Justicija 2006, No 9, S. 68–40, ders., Rossijskaja Justicija 2006, No 10 (Fortsetzung), S. 53–57; 
Varennikov, in: Švecova/Sucharev/Minakov/Naumov/Ponomarev/Timofeev/Chlestov (Hrsg.), 
Uroki Njurnberga, S. 47–50.
 11 Vgl. hierzu etwa den Duktus der 2008 durch den amtierenden stellvertretenden Gene-
ralstaatsanwalt der Russischen Föderation, Aleksandr Grigor’evič Zvjaginzev, unter dem Ti-
tel „Rudenko“ vorgelegten Biographie: „Man muss sogleich anerkennen, dass er [Rudenko, d. 
Verf.] die ihm aufgetragene Aufgabe [Durchführung des Nürnberger Prozesses, d. Verf.] glän-
zend erfüllt hat. Die Teilnahme Rudenkos am Nürnberger Prozess ist das leuchtendste unter 
allen Kapiteln seiner Biographie.“, siehe Zvjaginzev, Rudenko, S. 64 (Ü. d. Verf.). Vgl. auch 


